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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

die Zeiten patriarchaler Strukturen, in de-
nen Frauen weniger Rechte als Männern 
zugestanden wurden, sind zum Glück vor-
bei. Ein wichtiger Aspekt der mittlerweile 
auf vielen Ebenen vollzogenen Gleichstel-
lung von Frauen und Männern ist dabei 
auch das Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung.  
Und dennoch werden auch heute noch 
zu viele Menschen, insbesondere Frauen, 
Opfer von sexualisierter Gewalt bzw. von 
sexueller Belästigung. In den vergangenen 
Jahren hat u.a. die MeToo-Debatte dieses 
Thema noch stärker in den öffentlichen 
Fokus gerückt und aufgezeigt, dass Nöti-
gung und Missbrauch leider nach wie vor 
ein Problem darstellen. Gleichzeitig hat 
die Debatte auch für Belästigungen am Ar-
beitsplatz sensibilisiert. Klar ist, dass der-
artige körperliche oder verbale Übergriffe 

in keiner Weise zu tolerieren sind. 
Sexuelle Belästigung ist keine Bagatelle, 
sondern absolut inakzeptabel und stellt 
darüber hinaus einen eigenen Straftatbe-
stand dar.
Mit dieser Broschüre hat die Gleichstel-
lungsstelle der Stadt Hildesheim eine ak-
tuelle Übersicht zum Thema „Sexuelle Be-
lästigung“ erstellt, die auch auf rechtliche 
Neuerungen eingeht. Die Broschüre infor-
miert, klärt auf, gibt Hinweise und nennt 
Ansprechpartner. Denn nur wer die eige-
nen Rechte kennt, kann diese nutzen und 
sich entsprechend auch zur Wehr setzen.  
Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Dr. Ingo Meyer
Oberbürgermeister
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1 #metoo 4

Im Oktober 2017 wurde das Internet von 
einem Wort maßgeblich geprägt- #me-
too. 
Durch die Verbreitung dieses Wortes 
soll das Ausmaß und die Menge von 
alltäglicher sexueller Belästigung und 
sexuellen Übergriffen verdeutlicht 
werden.1 Hintergrund hierbei waren 
Skandale diverser männlicher Filmpro-
duzenten oder Schauspieler, die sexuell 
übergriffig geworden sind. Maßgeblich 
im Fokus stand hierbei der Filmprodu-
zent Harvey Weinstein, der sich an der 
Schauspielerin Rose McGowan verging. 
Eine gute Freundin von Rose McGowan, 
Alyssa Milano, sorgte daraufhin für die 
Verbreitung dieses sogenannten Hash-
tags und forderte andere Menschen 
im Internet dazu auf #metoo zu teilen, 
wenn sie auch Opfer von sexueller Be-
lästigung, Alltagssexismus oder Miss-
brauch geworden sind.

„Wenn alle Frauen, die sexu-
ell belästigt oder angegriffen 
worden sind ‚Me too‘ in ih-
ren Status schreiben würden, 
dann würden die Menschen 
ein Gefühl für das Ausmaß 
dieses Problems bekommen.“

(Alyssa Milano)

Dieser Hashtag verbreitete sich in den 
sozialen Netzwerken wie ein Lauffeu-
er und wurde bereits in den ersten 24 
Stunden zwölf Millionen mal verwen-
det.2 In 85 verschiedenen Nationen 
trendet dieser Begriff auf der Online-
Plattform Twitter, das heißt #metoo 
ist dort der häufigste Suchbegriff in 
dem jeweiligen Land.3

Durch diesen Hashtag erzählten zahl-
reiche Menschen in welcher Form 
auch sie von sexueller Belästigung 
oder Alltagssexismus betroffen sind.
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• „Glaubst Du, dass Du dich gegenüber männlichen Kunden durchsetzen 
kannst?“  

• IT-Kunde hält mich für Praktikantin. Chef kneift mir in die Wange. „Nö! Das ist 
die Projektleiterin, die als Kind den Spinat nicht aufgegessen hat.“ 

• „Knöpf mal bisschen die Bluse auf, man kann ja nix sehen.“ 

• „Wenn Du nur 8-10h am Tag arbeiten willst, dann such Dir doch was anderes. 
Putzen oder so.“ 

• „Du bist momentan immer so gestresst. Such Dir mal was zum Schnackseln.“
•  

„Warum sind wir denn heute so ernst? Hat da jemand seine Tage?“ 

• „Besoffener Typ kommt hinter die Theke und greift mir auf die Brüste. Chef 
fand‘s so lustig, dass er dem Typ einen Shot ausgegeben hat.“4

Diese rasante Verbreitung von #metoo hat 2017 deutlich gezeigt, dass sexuelle Be-
lästigung kein seltener Einzelfall ist. Ein Ereignis, wie die Silvesternacht in Köln 
2015/2016, in der weit über 300 Sexualdelikte registriert worden sind, unterstreicht 
noch einmal, wie stark sexuelle Belästigung, auch in der Öffentlichkeit, verbreitet 
ist.5 
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1Vgl. Villa, P. (2018): Die #metoo – Debatte
2 Vgl. Santiago C.; Criss  D. (2017): An activist, a little girl and the heartbreaking origin of ‚Me too‘
3 Vgl. Strum, L. (2017): Twitter chat: What #MeToo says about sexual abuse in society
4 Vgl.  www.twitter.com/firlefanzski vom 26.11.2017
5 Vgl.  Zeit Online (2016): Was geschah in Köln?



2. DATEN, FAKTEN 
 HINTERGRÜNDE
2.1. WAS GENAU KANN SEXUELLE 
 BELÄSTIGUNG SEIN? 
Sexuelle Belästigung kommt in vie-
len verschiedenen Arten, Formen und 
Ausführungen vor. Grundsätzlich ist al-
lerdings ein unangemessenes sexuali-
siertes Verhalten einer anderen Person 
gegenüber gemeint, welches nicht auf 
gegenseitigem Einverständnis beruht 
und somit als beleidigend oder herab-
würdigend empfunden wird. Dieses 
Verhalten lässt sich zum größten Teil in 
drei verschiedene Kategorien unterglie-
dern:

• Verbale sexuelle Belästigung
• Non-Verbale sexuelle 
  Belästigung
• Physische sexuelle Belästigung

Beispiele für verbale sexuelle Belästi-
gung sind:

• Sexuelle Witze
• Zweideutige Bemerkungen
• Aufforderungen wie „Komm 

doch mal her und setz dich auf 
meinen Schoß“

• Unangemessene Fragen zum Pri-
vatleben
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Non-Verbale sexuelle Belästigung äu-
ßert sich hingegen durch:

• Pfiffe
• Unangemessenes Starren oder 

unangemessene Blicke
• Anzügliche E-Mails, SMS, 

Whatsapp-Nachrichten, …
• Entblößen vor anderen  

Personen

Bei der physischen sexuellen Belästi-
gung wird wiederum eine gewisse kör-
perliche Distanz nicht gewahrt und das 
zeigt sich durch:

• Scheinbar zufällige Berührungen
• Streicheln, Umarmen, Küssen 

oder Massieren
• Körperliche Gewalt in Form von 

sexuellen Übergriffen, Anfassen 
von Hintern oder Brust oder Ver-
gewaltigung6

6 Vgl. GanselRechtsanwälte (o.J.): Diskriminierung: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz



2.2. WAS DENKT DIE ALLGEMEINHEIT  
 ÜBER DAS THEMA?
Die Allgemeinheit hat zu dem Thema 
sexuelle Belästigung eine klare Mei-
nung - in einer Umfrage empfanden 
über die Hälfte aller befragten Perso-
nen, dass über dieses Thema „eindeutig 
zu wenig“ oder „eher zu wenig“ gespro-
chen wird. 
Es zeigte sich auch, dass vor allem Frau-
en diese Meinung vertreten, da über 
65% der befragten Frauen das Thema 
sexuelle Belästigung als zu wenig the-
matisiert einschätzen. Von den Män-
nern, die an der Umfrage teilgenommen 
haben, empfanden lediglich 40%, dass 
über sexuelle Belästigung zu wenig ge-
sprochen wird.7
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2.3  WER SIND DIE OPFER?
Eine Erhebung innerhalb der europäi-
schen Union aus dem Jahr 2014, die sich 
überwiegend mit Gewalt gegen Frauen 
beschäftigt, gab zusätzlich auch Aus-
kunft über das Ausmaß von sexueller 
Belästigung in den Mitgliedsländern. Es 
zeigte sich, dass innerhalb der europä-
ischen Union 83-102 Millionen Frauen 
Opfer sexueller Belästigung geworden 
sind. Das sind ungefähr 45-55% aller 
Frauen, die in den Ländern der europäi-
schen Union leben.
29% der betroffenen Frauen schilder-
ten, dass sie körperliche sexuelle Be-
lästigung erfahren haben in Form von 
unerwünschten Umarmungen, Berüh-
rungen, Küssen oder Ähnlichem.
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7 Vgl. Zeit Online (2017): Was Frauen sagen, was Männer sagen



24% der Frauen erfuhren verbale sexuel-
le Belästigung, durch sexuell anzügliche 
Kommentare oder Witze. Wiederum 11% 
der besagten Frauen waren non-verba-
ler sexueller Belästigung ausgesetzt, 
durch unerwünschte sexuelle E-Mails 
oder SMS sowie unangemessenen Kom-
mentaren auf anderen sozialen Inter-
netplattformen. 
Darüber hinaus zeigte diese europawei-
te Erhebung, dass das Gefährdungsrisi-
ko für sexuelle Belästigung bei Frauen 
im Alter von 18-39 Jahren überdurch-
schnittlich hoch ist. 8
Im Arbeitskontext zeigte sich durch 
eine Studie der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes, dass jede 11. Person 
in den letzten drei Jahren von sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz betroffen 
war. Besonders auffällig war hierbei, 
dass wesentlich mehr Frauen von sexu-
eller Belästigung betroffen waren, als 
Männer. 9

2.4. WER SIND DIE TÄTER*INNEN?
Über die Hälfte der Frauen, die schon 
einmal sexuelle Belästigung im Allge-
meinen erlebt haben, wurde dabei von 
einer ihnen unbekannten männlichen 
Person belästigt. Insgesamt 35% erfuh-
ren auch sexuelle Belästigung durch 
eine Person, die ihnen bekannt war. 
Das waren zum Beispiel Kolleg*innen, 
Vorgesetzte, Freund*innen oder andere 
engere Bekannte.10

Zu den Täter*innen zeichnet sich im Ar-
beitskontext ein etwas anderes Bild ab. 

Insgesamt 82% der Täter*innen sind 
männlich und das Opfer erfuhr vor 
allem sexuelle Belästigung durch 
Kolleg*innen, Patient*innen oder Vorge-
setze und nicht durch gänzlich fremde 
Personen.11
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8 Vgl. FRA (2014): Gewalt gegen Frauen: eine EU-
weite Erhebung – Ergebnisse auf einen Blick
9 Vgl. Schröttle, M.; Meshkova, K.; Lehmann, C. 
(2019): Umgang mit sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz – Lösungsstrategien und Maßnahmen 
zur Intervention
10 Vgl.  FRA (2014): Gewalt gegen Frauen: eine EU-
weite Erhebung – Ergebnisse auf einen Blick
11 Vgl. Schröttle, M.; Meshkova, K.; Lehmann, C. 
(2019): Umgang mit sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz – Lösungsstrategien und Maßnahmen 
zur Intervention
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Sexuelle Belästigung geht nicht spurlos 
an den Opfern vorbei und wirkt sich 
häufig negativ auf den Körper und die 
Psyche aus. Daraus können kurz- oder 
langfristig physische und psychische 
Probleme als Folge der sexuellen Beläs-
tigung auftreten.

3.1 PHYSISCHE FOLGEN
• Schlaflosigkeit
• Migräne
• Magenschmerzen
• Schockzustand und Ohnmacht
• Übelkeit

3.2 PSYCHISCHE FOLGEN
• Aggressionen
• Schamgefühle
• Angstzustände
• Ekel
• Depressionen
• Panikattacken
• Gefühl der Minderwertigkeit
• Konzentrationsschwierigkeiten
• Verlust des Selbstvertrauens12

3.3 SEXUELLE BELÄSTIGUNG AM 
 ARBEITSPLATZ
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
hat aufgrund der Folgen für die betrof-
fene Person eine besondere Brisanz, da 
die Belästigung sowohl die eigene ge-
sundheitliche Verfassung einschränken 
kann und auch darüber hinaus das Ar-
beitsklima merklich verändert.
Zum einen können sich die gesundheit-
lichen Folgen der sexuellen Belästigung 
negativ auf den Arbeitsalltag auswir-
ken. Konzentrationsschwierigkeiten 
oder Schlafstörungen können die Leis-
tung beeinträchtigen, was wiederum 
zu einer Kündigung führen kann, wenn 
sich dieser Zustand nicht bessert.
Zum anderen kann beispielsweise eine 
verbale Zurückweisung der belästi-
genden Person dazu führen, dass sich 
das Arbeitsklima ins Negative verän-
dert. Hat die belästigende Person an-
dere Kolleg*innen oder Vorgesetzte auf 
seiner*ihrer Seite, kann Ausgrenzung 
oder Mobbing entstehen. Das Wegfal-
len dieser sozialen Kontakte auf der 
Arbeit, stellt wieder eine psychische Be-
lastung der betroffenen Person da, was 
sich ebenfalls auf die Leistung auswirkt.

12 Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2019): Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz – 
Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitgeber und Betriebsräte

3. DIE FOLGEN SEXUELLER
  BELÄSTIGUNG
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4. HANDLUNGS- 
MÖGLICHKEITEN
4.1 WIE IST DIE GESETZESLAGE?
Das Grundgesetz (GG) und das All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) schützen insbesondere vor se-
xueller Belästigung im Allgemeinen 
und am Arbeitsplatz. Das Grundgesetz 
schützt vor allem universell vor sexuel-
ler Belästigung, besonders durch:

• Art. 1 und 2 GG
Schutz der Würde und der Persönlich-
keit eines Menschen
• Art. 3 Nr. 2 und 3 GG
Gleichberechtigungsgebot

Das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz hat sich in §1 AGG als Ziel gesetzt 
Benachteiligung aufgrund der Ras-
se oder der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern.
Dies betrifft sowohl diskriminierende 
Handlungen im Allgemeinen, als auch 
im Kontext der Arbeit und sind insbe-
sondere in folgenden Gesetzesnormen 
geregelt:

• § 13 Abs. 1 AGG - Beschwerderecht 
der Betroffenen

Die Beschäftigten haben das Recht, sich 
bei den zuständigen Stellen des Betriebs, 
des Unternehmens oder der Dienst-
stelle zu beschweren, wenn sie sich im 
Zusammenhang mit ihrem Beschäfti-
gungsverhältnis vom Arbeitgeber, von 
Vorgesetzten, anderen Beschäftigten 
oder Dritten wegen eines in § 1 genann-
ten Grundes benachteiligt fühlen. 

Die Beschwerde ist zu prüfen und das 
Ergebnis der oder dem beschwerdefüh-
renden Beschäftigten mitzuteilen.

• § 14 AGG - Leistungsverweige-
rungsrecht

Ergreift der Arbeitgeber keine oder of-
fensichtlich ungeeignete Maßnahmen 
zur Unterbindung einer Belästigung 
oder sexuellen Belästigung am Arbeits-
platz, sind die betroffenen Beschäftig-
ten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Ver-
lust des Arbeitsentgelts einzustellen, 
soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich 
ist

12 Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2019): Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz – 
Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitgeber und Betriebsräte



Sexuelle Belästigung ist seit 2016 nach 
§ 184i StGB eine Straftat, die mit einer 
Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jah-
ren oder einer Geldstrafe geahndet 
werden kann. Bei besonders schwe-
ren Fällen ist eine Freiheitsstrafe von 
bis zu fünf Jahren vorgesehen. Dies 
ist häufig der Fall, wenn Täter*innen 
in einer Gruppe agieren.
Dadurch, dass sexuelle Belästigung 
sehr vielfältig sein kann, lassen sich im 
Strafgesetzbuch darüber hinaus ver-
schiedene Rechtsnormen finden, die 
bei sexueller Belästigung zusätzlich in 
Betracht gezogen werden können:

• § 183 StGB – Exhibitionistische 
Handlungen

• § 184 StGB – Verbreitung pornogra-
phischer Schriften

• §§ 174 ff. StGB – Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung

• § 177 & 178 StGB – Sexueller Über-
griff, sexuelle Nötigung, Vergewal-
tigung (mit Todesfolge)

• §§ 185 ff. StGB – Beleidigung 
• §§ 223 ff. StGB – Straftaten gegen 

die körperliche Unversehrtheit

4.2 WAS KANN ICH UNTERNEHMEN? 
Als Reaktion auf sexuelle Belästigung 
gibt es nicht die eine richtige Herange-
hensweise. Jede betroffene Person emp-
findet sexuelle Belästigung anders und 
geht auch dementsprechend unter-
schiedlich mit der Situation um. Den-
noch gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, die dabei helfen können, dass die 
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Belästigung von der jeweiligen Person 
in Zukunft unterlassen wird.
Konkret in der Situation hilft es häufig, 
der belästigenden Person verbal deut-
lich zu machen, dass man sich unwohl 
und sexuell belästigt fühlt.13   

„Ich fühle mich von dir/Ihnen beläs-
tigt!“
„Ich möchte nicht angefasst werden!“
„Ich möchte das nicht!“

Dabei ist es auch hilfreich Konsequen-
zen anzukündigen, falls die jeweilige 
Person nicht vor hat die Belästigung zu 
beenden.14

Vor allem in der Öffentlichkeit ist es 
ratsam, relativ laut darauf hinzuwei-
sen, dass man sich belästigt fühlt. Das 
macht auch umstehende Personen 
auf ihre Situation aufmerksam, sodass 
diese direkt um Hilfe gebeten werden 
können. 
Findet die sexuelle Belästigung im 
Kontext der Arbeit statt, ist es ebenfalls 
sinnvoll, laut und deutlich mitzuteilen, 
dass man sich sexuell belästigt fühlt. 
Darüber hinaus greift im Arbeitskon-
text das bereits erwähnte Beschwer-
derecht, dass es der betroffenen Person 
gestattet ist, sich bei der jeweiligen Be-
schwerdestelle zu melden und über den 
Vorfall zu berichten. In jedem Fall sollte 
der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin 
über die Vorfälle informiert werden.

13/14 Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2019): Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
– Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitsgeber und Betriebsräte
14 Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2019): Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz – 
Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitsgeber und Betriebsräte
15 Vgl. Müller,U.; Schröttle, M.; Glammeier; S.  (2003): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frau-
en in Deutschland Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland



4.3 WER KANN MIR HELFEN, WENN
 ICH  ALLEINE NICHT WEITER 
 KOMME?
Grundsätzlich sollten sich betroffene 
Personen immer auch an Freund*innen, 
Familie, Bekannte oder nahestehende 
Kolleg*innen wenden, damit sie nicht 
mit der Situation alleine umgehen 
müssen. Sexuelle Belästigung oder se-
xuelle Gewalt löst häufig ein Gefühl 
der Schutzlosigkeit bei den betroffenen 
Personen aus und gerade deshalb ist es 
wichtig nach dem Vorfall Trost, Schutz 
und Zuspruch bei nahestehenden Per-
sonen zu finden.15 
Arbeitgeber*innen können in ihrer Po-
sition zusätzlich durch verschiedene 
Maßnahmen und Sanktionen gegen 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
vorgehen.
Folgende Maßnahmen stehen unter 
anderem für Arbeitgeber*innen zur 
Verfügung:

• Persönliches Gespräch mit Täter 
oder Täterin mit dem Hinweis auf 
das Verbot der sexuellen Belästi-
gung

• Ermahnung
• Verweis
• Versetzung in einen anderen Be-

reich
• Abmahnung
• Fristlose oder fristgerechte Kündi-

gung
• Anzeige

Darüber hinaus ist es immer sinnvoll 
sich an Beratungsstellen zu wenden, 
um einer außenstehenden Person den 
Vorfall zu schildern. Professionelle 
Mitarbeiter*innen der jeweiligen Be-
ratungsstelle können dabei helfen, die 
nächsten Schritte in die Wege zu leiten 
und Handlungsmöglichkeiten aufzu-
zeigen, dass es im besten Fall zu keinem 
weiteren Vorfall der sexuellen Beläs-
tigung kommt. Im Kontext der Arbeit 
ist sowohl der Besuch bei einer firme-
ninternen Beratungsstelle, als auch bei 
einer externen Beratungsstelle sinnvoll.

4. Handlungsmöglichkeiten12
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5. ADRESSEN

Im Raum Hildesheim bieten sich fol-
gende Möglichkeiten für eine Beratung 
an:

• Stadt Hildesheim
Gleichstellungsbeauftragte 
Karin Jahns
Markt1
31134 Hildesheim
Telefon: 05121 301-1901
www.hildesheim.de/gleichstellung

• Wildrose – Beratungsstelle
gegen sexuelle Gewalt
Andreasplatz 5
31134 Hildesheim
Telefon: 05121 402006
www.wildrose-hildesheim.de

• BISS Hildesheim
Bahnhofsallee 25
31134 Hildesheim
Telefon: 05121 15544
www.frauenhaus-hildesheim.de

• Stiftung Opferhilfe
Niedersachsen – Hildesheim
Kaiserstr. 60
31134 Hildesheim
Telefon: 05121 968-219

05121 968-445
05121 968-348

www.opferhilfe.niedersachsen.de

Ansonsten können sich betroffene Per-
sonen an diese Adressen wenden:

• Das Hilfetelefon -
Gewalt gegen Frauen
Telefon: 08000 116 016
www.hilfetelefon.de 

• Hilfeportal Sexueller Missbrauch
Telefon: 0800 2255 530
www.hilfeportal-missbrauch.de

• Antidiskriminierungsstelle
Beratungstelefon: 030 18555-1855
www.antidiskriminierungstelle.de
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6. AUSBLICK
Sexuelle Belästigung im Allgemeinen, aber auch am Arbeitsplatz, muss weiterhin 
öffentlich thematisiert werden, damit das Thema ausreichend Beachtung findet. In 
den letzten Jahren hat sich viel zu dieser Thematik getan, allerdings besteht auch 
weiterhin Handlungsbedarf. Es muss aufgezeigt werden, wie viele Menschen, be-
sonders Frauen, davon betroffen sind. Nur wenn das Thema genügend Aufmerk-
samkeit bekommt, können weitere präventive Maßnahmen entwickelt werden, 
die jeden Menschen nachhaltig vor sexueller Belästigung schützen. #metoo, #Auf-
schrei oder die Vorkommnisse in der Silvesternacht 2015/2016 haben gezeigt, dass 
präventive Maßnahmen sowohl in Deutschland, als auch weltweit nötig sind.

Insbesondere im Arbeitskontext kann gegen sexuelle Belästigung bereits wirksam 
vorgegangen werden. Vorgesetzte und Führungskräfte können durch ihre eigene 
Vorbildfunktion und einer klaren Haltung gegen Übergriffe jeglicher Art sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz von Grund auf verhindern oder beenden. Dazu wer-
den allerdings auch verbindliche interne Verhaltensrichtlinien, Vorschriften und 
Betriebsvereinbarungen benötigt. Zusätzlich sollten immer firmeninterne An-
sprechpersonen oder Beratungsstellen zur Verfügung stehen, die eine anonyme 
niedrigschwellige Beratung gewährleisten können. Die Bereitstellung von Informa-
tionen im Betrieb über externe Beratungsstellen ist auch in jedem Fall sinnvoll für 
die Mitarbeiter*innen. 16

16 Vgl. Schröttle, M.; Meshkova, K.; Lehmann, C. (2019): Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz   
– Lösungsstrategien und Maßnahmen zur Intervention
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